
 

 
 

Fraktions-Vorlage 
Vorlage-Nr.: 0331-2004 vom 15.11.2004 
Aktenzeichen:  

Fachbereich: Fraktion von Bündnis90/Die Grünen 
Beteiligungen: EB - Büro Erste Kreisbeigeordnete 

L - Büro Landrat 

Kostenstelle: 203001 Kreistagsbüro/Büro Landrat 

Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 
 1. Kreistag Ö Zur abschließenden 

Beschlussfassung  

Betreff: Private Nutzung von Dienstfahrzeugen 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag möge beschließen:  
 

1. Dem Kreistag werden spätestens bis zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 6. 
Dezember 2004 durch den KA die Kosten nachgewiesen, die aus der privaten Nutzung des 
Dienstwagens der Ersten Kreisbeigeordneten bisher entstanden sind und die mit dem 
Wirtschaftsplan 2005 bei der Kostenstelle 101001, Sachkonto 5339100 eingestellt und dann 
vereinnahmt werden sollen. 

 
2. Der Kreistag fordert den Regierungspräsidenten auf, eine rechtliche Bewertung der 

regelmäßigen Nutzung des Dienstwagens durch die Erste Kreisbeigeordnete für private 
Fahrten vorzunehmen. 

 
Die Beteiligung der Fachabteilungen wurde über das Sitzungsdienstverfahren durchgeführt. 
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Begründung: 
 
Entschädigungen für die Nutzung von Dienstwagen der Wahlbeamten für private Zwecke sollen bei 
dem oben genannten Sachkonto vereinnahmt werden. Besagtes Konto weist auch im 
Wirtschaftsplan 2005 lediglich 600 Euro aus. Es ist dringend notwendig, dass mit der 
Verabschiedung des WP05 hier ein Betrag eingestellt wird, der weitestgehend den tatsächlich 
entstandenen Kosten entspricht. 
 
Der zweite Punkt ist dringend für eine Klarstellung der Zulässigkeit und rechtliche Einordnung der 
Privatnutzung des Dienst-Kfz durch die Erste Kreisbeigeordnete notwendig. Dies kann von der 
eigenen Verwaltung nur unzureichend bewältigt werden, da ggü. einem Mitglied der 
Behördenleitung ein Widerspruch der Interessen besteht. 
 
 
 


